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 Veröffentlicht am 12.11.2001

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs2;

Rechtssatz

Die Vermeidung von Betriebskosten und die Erhöhung von Einnahmen können zwar ein privates, für sich alleine aber

kein ö8entliches, bei der Interessenabwägung gemäß § 17 Abs 2 ForstG 1975 zu berücksichtigendes Interesse

begründen.
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